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DATUM Berlin, 3. Dezember 2019

Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Ihr Antrag vom  6.  November  2019

Sehr █████ █████

mit  Schreiben vom  6. November  2019 haben  Sie eine Auflistung  aller  auf das BMWi 

registrierten lnternetdomains (sogenannte  Second-Level-Domains)  beantragt. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Die von  Ihnen gewünschten Informationen werden Ihnen  in Kopie zugesandt.

Die  Auflistung aller auf das BMWi registrierten Internetdomains entnehmen Sie 

bitte dem beigefügten PDF-Dokument.

2. Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.  Die Kostenentscheidung beruht 

auf §  10  Abs.  1  Satz  2  IFG. Danach sind einfache Auskünfte gebühren und 

auslagenfrei 

НаΡusаΡNscНRIFТ Scharnhorststraße 34  -  37 
10115 Berlin

VERКEHRsаΡNBINouNС U6 Naturkundemuseum 
S-Bahn  Berlin  Hauptbahnhof

Tram Invalidenpark

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie  der

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärungentnehmen. 

BETREFF 

HIER 



█ ███

веге2~о~2 Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin  und

Bonn  erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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